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Graf Posadowsky dusserte sich folgendermas-
sen:

« . ..beehre ich mich, zu erwidern, dass ich die
Gewiihrung von Urlaub an Arbeiter, wie er tat-
siichlich in manchen Betrieben schon besteht, fiir
cehr erwiinscht halte, besonders in allen gesund-
heitsgefihrlichen Betrieben. Ich meine, auch der
Arbeiter sollte einmal im Jahre, ohne Lohnverlust,

seine tigliche Arbeit unterbrechen diirfen, um

neue Lebens- und Arbeitskraft zu sammeln und
[Freunde und Angehorige zu besuchen.»

Professor E. Francke, der Herausgeber der
« Soztalen Praxis », schrieb dariber folgendes:

« Was nun meine personliche Stellung zur
Frage des Arbeiterurlaubs anbetrifft, so halte ich
die Gewahrung eines Urlaubes mit fortlaufender
Lohnzahlung fiir alle gewerblichen Arbeiter, ebenso
fiir die Privatangestellten, fiir ein Gebot der
Volksgesundheit und Menschlichkeit. Unbedingt
notwendig ist Arbeiterurlaub in allen mit beson-
dern Gefahren und Beschwerden fiir Gesundheit
und Leben verbundenen Betrieben.

Aber auch wo diese Voraussetzungen nicht zu-
treffen, macht die Hast des modernen Arbeitsbe-
triebes und des modernen Lebens eine zeitweilige
Ausspannung notwendig. Der Verlust an Arbeits-
zeit und Arbeitslohn wird fiir den Unternehmer
reichlich durch Erhchung der Arbeitsfreude und
korperliche Ertiichtigung wieder eingebracht. Der
Arbeiter aber, der diese Erholungszeit richtig be-

nutzt, wird ebenfalls reichen Gewinn fiir Leib und-

Seele davontragen. Selbstverstindlich ist, dass
iiberall mit dem Urlaub die Fortbezahlung des
Lohnes verbunden sein muss. Dass die Erfahrun-
gen mit dem Urlaub ganz vorwiegend giinstige
sind, darf als feststehende Tatsache bezeichnet
werden.»

Der bekannte Professor Adolf Wagner dusserte
sich folgendermassen: « Prinzipiell scheint mir
die Frage einer Berechtigung von Urlaubszeiten
auch fiir Handarbeiter bejaht werden zu miissen.
Die Entwicklung der modernen Technik macht
die Gewihrung solcher Urlaubszeit, anders ausge-
driickt, von « Ferien », auch fiir solche Arbeiter
okonomisch immer mehr moglich, und ist sie nur
eine der Forderungen, deren Erfiillung erst die
technische Entwicklung fiir grosse Volkskreise
segensreich werden lésst.»

Und jetzt wollen wir noch einige Stellen aus
den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten brin-
gen. : _
So schreiben die Jahresberichte der wiirttem-
bergischen Gewerbeaufsichtsheamten 1908 :

« Die gute Wirkung eines Sommerurlaubes fiir
die Arbeiter tritt allerseits offenkundig zutage; in
Fabriken, die diese Einrichtung schon lingere Zeit
getroffen haben, mochten weder Arbeitgeber noch
Arbeitnehmer dieselbe mehr missen.»

Die Jahresberichte der elsass-lothringischen

Gewerbeaufsichtsheamten  enthalten  folgende
Stelle: .
«... dass der regelmissige Urlaub das billig-

ste, rationellste Muittel ist, um Arbeiter bei voller
Leistung, Frische und Lebensfreudigkeit zu erhal-
ten; es liegt im Interesse jedes Unternehmers, der
Wert auf dauernde, tiichtige Arbeitskrifte legt.»

In den Jahresberichten der wiirttembergischen
Gewerbeaufsichtsheamten von 1909 heisst es fol-
gendermassen :

« Wo Urlaub eingefiihrt ist, hat er nur gute
Erfolge gehabt: gesundheitliche Starkung, zu-
gleich geistige Auffrischung, XErhohung der
Spannkraft und der Arbeitsfreudigkeit. Nach den
mehrfachen gepflogenen Besprechungen iiber die-
sen Gegenstand werden diese Vorteile von den Be-
triebsinhabern zwar nicht verkannt, die Durch-
fithrung des Urlaubs scheitert aber meist am Ko-
stenpunkt.»

Wir sehen also, dass sowohl die Vertreter der
Wissenschaft als auch die Leute aus der Praxis
einstimmig das Urteil iiber die Arbeiterferien ab-
geben: dass die Arbeiterferien sowohl fir die Un-
ternehmer als auch fir die Arbeiter von grossem
Nutzen sind. Alle Einwendungen, die gegen die
Arbeiterferien seitens der Unternehmerkreise ge-
macht werden, zeigen sich als unbegriindet. Im
zweiten Artikel, iiber dic Arbeiterferien in der
M etallindustrie, werden wir ausfiihrlicher die all-
gemeinen Probleme der Arbeiterferien behandeln.

Ch. R.
ek

Indem die Frage der Arbeiterferien gerade
jetzt besonders aktuell erscheint, wollen wir dabei
noch etwas linger verweilen und in der néchsten
Nummer die Ansicht der massgebenden schwei-
zerischen Unternehmer, wie sie in Nr. 21 der
« Schweizerischen Arbeitgeberzeitung » zum Aus-
druck gebracht wird, mitteilen.

In der nidchsten Nummerwerden wir uns ferner
auch mit der Ansicht der schweizerischen Arbei-
terschaft und mit den bisher in der Schweiz er-
zielten Resultaten der Bestrebungen auf Einfiih-
rung von Arbeiterferien etwas niher befassen.

<2

Lohnbewegungen und
wirtschaftliche Kdmpfe in der Schweiz.

Der Kampf der Firbereiarbeiter in Basel,
Ziirich und Thalwil.

Ein Kampf von aussergewchnlicher Ausdeh-
nung spielt sich gegenwirtig in der ‘schweizeri-
schen Seidenfirbereiindustrie ab, der durch seinen
Zusammenhang mit dem Kampf der Férberei-
arbeiter in Krefeld erhdhtes Interesse verdient.
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Im « Volksrecht » stand jiingst ein Leitartikel,
der sich mit diesem Kampf befasste, worin unter
anderm den Firbereiarbeitern in der Schweiz Un-
dankbarkeit vorgeworfen wird gegeniiber ihren
deutschen Kollegen und an den Gewerkschafts-
bund die Mahnung gerichtet wird, zum Rechten
zu sehen, damit nicht schweizerische Textilarbei-
ter ihren Kollegen in Deutschland durch Verrich-
tung von Streikarbeit schweren Schaden zufiigen.

Der Vorwurf ist in der allgemeinen Form
ganz ungerecht, denn die organisierten Firberei-
arbeiter verrichten keine Streikarbeit, und dass
hdaufig unorganisierte Arbeiter Streikarbeit ver-
richten, haben bis jetzt die stirksten Gewerk-
schaftsverbinde Deutschlands nie génzlich zu ver-
hindern vermocht.

Die an unsere Adresse gerichtete Mahnung ist
wohl gut gemeint, aber iiberfliissig, weil wir, so-
bald wir von der Sache Kenntnis hatten, das heisst
bevor das « Volksrecht » zum Aufsehen mahnte,
uns mit der Leitung des Schweiz. Textilarbeiter-
verbandes in der Sache verstindigtén. Letztere
glaubt, den Kampf ohne unser Mitwirken durch-
fithren zu konnen, somit haben wir nicht weiter
dreinzureden, was uns freilich nicht hindert, die
Augen offen zu halten.

Tatsiichlich hot der Ausbruch dieser grossen
Streiks der Firbereiarbeiter zuerst auch fiir uns
eine Ueberraschung. Man darf ndmlich nicht ver-
gessen, dass von zirka 5500 Firbereiarbeitern, die
in der Schweiz arbeiten, kaum mehr als 12 %
organisiert sind.

Ob fiir die Seidenfidrber, die hier in erster
Linie beteiligt sind, und deren es in der Schweiz
.zirka 3200 gibt, der Prozentsatz der organisierten
gleich hoch ist, das wissen wir nicht bestimmt.
Jedenfalls ist er kaum hoher, wenn man von den
in allerletzter Zeit erfolgten Anmeldungen zur Or-
ganisation absieht. Es miissen somit besonders
schwerwiegende Griinde vorhanden gewesen sein,
um die Arbeiter zu veranlassen, einen solchen
Kampf gegen die Milliondre, die die bedeutend-
sten Firbereien der Schweiz besitzen, zu wagen.

Von den Basler Seidenbaronen wurde kiirzlich
offentlich behauptet, ausléndische Agitatoren
seien ins Land gekommen, um die Arbeiter aufzu-
hetzen, diese Hetzer hitten den Kampf verschul-
det. Gliicklicherweise ist das Publikum weder in
Basel noch in Ziirich dumm genug, um auf so
plumpen Schwindel hereinzufallen.

Das weiss schliesslich auch der vernageltste
Spiesesr, dass da, wo keine triftigen Griinde zur
Unzufriedenheit vorhanden sind, die geschickte-
sten Agitatoren, und wenn sie aus Japan kamen,
wenig ausrichten konnen. So schnell lassen heut-
zutage die Arbeiter ihren Arbeitsplatz nicht
fahren. : :

. Als Ursachen dieses Kampfes kommen haupt-

sichlich zwei in Betracht. Iinmal die Tatsache,
dass den Firbereiarbeitern in der Schweiz, na-
mentlich denen in Basel und Ziirich, zugemutet
wurde, Streikarbeit fiir die mit ihren Arbeitern
im Kampfe stehenden Seidenherren in Krefeld zu
leisten. Man liess die Arbeiter der schweizerischen
Fiarbereien sogar wochenlang Ueberstunden ma-
chen zu dem edlen Zweck, die Stellung der kamp-
fenden Arbeiter in Krefeld zu schwichen. Selbst-
verstindlich haben weder in Basel noch in Ziirich
die Farbereibesitzer ihre Arbeiter iiber die eigent-
liche Ursache der vielen Ueberstunden unter-
richtet.

So werden die unwissenden Arbeiter vom Un-
ternehmertum zum Zwecke missbraucht, ihren Ar-
beitsbriidern in den Riicken zu schiessen. Die
Pflicht, ihren kimpfenden Kollegen gegeniiber
Solidaritit zu iiben, bildete jedoch fiir die Ar-
beiter in Basel und Ziirich nur einen Grund, den
Kampf mit den Herren zu wagen.

Ebensoviel hat zu diesem Kampf die Tatsache
beigetragen, dass seit mehr als sechs Jahren in der
Farbereibranche kein Kollektivvertrag mehr be-
steht und demnach die Arbeitsbedingungen —
was bei der schwachen Organisation der Arbeiter
nicht anders zu erwarten ist, so geordnet sind, wie
es den Herren passt. Das will schon etwas heissen
fiir alle, die jemals mit Textilindustriellen und
speziell mit Firbereibesitzern zu tun gehabt
haben. Wi
' Ueber die Arbeitsverhiltnisse in schweizeri-
schen Fiarbereien konnen wir heute folgendes mit-
teilen:

1. Baumwollfirberei: Die Arbeitszeit betragt
in 388 Etablissementen (2800 Arbeiter) fiir 25 %
der Arbeiter 11 Stunden, fiir 65 % 10 Stunden,
fiir 10 % 9%% Stunden pro Tag. :

2. Setdenfirberei: Die Arbeitszeit betrdagt in
16 Etablissementen (31,800 Arbeiter) fir 5 %
der Arbeiter 11 Stunden, fiir 80 % 10 bis 1014
Stunden und fiir 15 % weniger als 10 Stunden
pro Tag.

Die in Wollefirbereien und Kleiderférbereien
beschiftigten Arbeiter (in den erstern sind es 234,
in den letztern 1917) kommen hier kaum in Frage.
Immerhin sei mitgeteilt, dass von diesen noch
iiber 600, das heisst zirka 30 % durchschnittlich,
mehr als 10 Stunden pro Tag arbeiten.

Wenn man bedenkt, wie anstrengend und un-
gesund die Titigkeit in den oft gleichzeitig von
Niisse und Dampf und Hitze erfiillten Firbereien
ist, wo ausserdem die in Schweiss und Feuchtig-
keit stehenden Arbeiter namentlich im Winter ab-
wechselnd unter den Diampfen und unter Zugluft
zu leiden haben, der begreift nicht nur, sondern
er begriisst es freudig, dass endlich die Férberei-
arbeiter in der Schweiz sich aufraffen und ener-
gisch die Verkiirzung der Arbeitszeit fordern.
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Tatsiichlich sind alte Firber auch in der
Schweiz so selten wie Dattelpalmen in Grénland.

Wenn nun die Lohnverhiiltnisse noch derart
ceregelt wiiren, dass diesen ungiinstigen Umstiin-
den durch ausreichende Nahrung und Korper-
pflege und durch Ansammlung eines Spargro-
schens fiir die kritische Zeit der Arbeitslosigkeit
oder der Krankheit geniigend Rechnung getragen
werden konnte. Aber auch die Lohne stehen wie
die Arbeitszeit in keinem richtigen Verhiltnis zur
Arbeitsleistung der Farber.

Nur in den seltensten Fiallen erhalten tiichtige
Farber mehr als 514 Fr. Taglohn oder iiber 33 Fr.
pro Woche. Fiir die Mehrzahl der Firbereiarbeiter
bewegen sich die Lohne zurzeit zwischen 4 Fr. 50
und 5 Fr. 20 pro Tag oder, wenn man eine durch-
schnittliche Ar beltszelt von 1014 Stunden an-
nimmt, von 43 bis 50 Cts. pro Stunde. Was man
sich mit so viel Geld in Basel oder in Ziirich und
deren niachster Umgebung kaufen kann, das wis-
sen auch die Herren Farbereibesitzer, die mit dem
Jahreseinkommen eines ihrer Arbeiter nicht ein-
mal genug hidtten, um wihrend drei Monaten
ihren Begriffen nach anstindig zu leben. Ge-
schweige dass die Herren etwa bereit wiren, selber
eine Zeitlang die Arbeiten in der Farberei zu be-
sorgen.

Auch die Behandlung der Arbeiter ldsst in
Basel wie in Ziirich sehr zu wiinschen iibrig. Wer
unter den Arbeitern es wagte, sich gewerkschaft-
lich zu organisieren, der musste jeden Tag seine
T\undwung gewartwen

Aus diesen Griinden einigten sich die F arbe-
reiarbeiter in Basel, Ziirich und Thalwil, folgende
Forderungen an die Herren Firbereibesitzer zu
richten.

Entwurf zu einem Tariivertrag.
I. Lehrlingswesen.

1. Das Lehrverhiltnis wird zwischen Unter-
nehmer und Lehrling durch einen Lehrvertrag
nach folgenden Grundsitzen geregelt:

Lehrhnge erhalten einen Lohn pro Tag von
2 Fr. bis 4 Fr. 50, und steigert sich derselbe jedes
Halbjahr um 40 Cts. pro T‘tg und im Schlusshalb-
jahr um 50 Cts.

2. Die Lehrzeit betrigt drei Jahre und darf
der Lehrling nicht mehr als ein Jahr auf der Auf-
machstube verwendet werden.

3. Jeder Lehrling soll eine Probezeit von vier
Wochen bestehen, worauf der Lehrvertrag abge-
schlossen und die Probezeit eingerechnet wird.

4. Hat der Lehrling die Handarbeit erlernt,
soll er zum Firben zugelassen werden.

5. Nach beendeter Lehrzeit soll der Lehrling

als selbstiindiger Firber anerkannt werden und
erhiilt auch den Lohn als solcher.

II. Lehrmddchen.

1. Lehrmidchen erhalten einen Anfangslohn
von 1 Fr. 50 und steigert sich derselbe auf 2 Fr. 80
pro Tag.

Die Tchrzeit betrigt ein Jahr und muss
nach Ablauf derselben dor Anfangslohn fir ge-
lernte Kniipferinnen gewihrt werden.

I11. Handlanger.

Handlanger erhalten einen Wochenlohn von
30 Fr.
[ V. Handarbeiter.
Handarbeiter erhalten einen Wochenlohn von
35 Fr.

V. Farber.

Fiirber erhalten einen Wochenlohn von 40 Fr.,
auch dann, wenn sie als Handarbeiter beschéftigt
werden..

VI. Knipferinnen und iibrige Arbeiterinnen.

Kniipferinnen und iibrige Arbeiterinnen er-
halten einen Wochenlohn von 21 Fr.

Vorstehende T.ohnansitze sind als Minimal-
16hne zu halten. Wo bisher hihere Lohne bestan-
den, sollen 10 Prozent Zuschlag gewihrt werden.

VII. Allgemeine Bestimmungen.

1. Die Arbeitszeit betragt pro Tag neun Stun-
den. :
2. Bei flauem Geschaftwang‘ soll, bevor Ar-
beiter entlassen werden, die Arbeitszeit fiir alle
Arbeiter und Arbeiterinnen eingeschrinkt wer-
den.

3. Jeder aus einem Geschiaft austretende Ar-
beiter oder Arbeiterin, sowie die Entlassenen,
haben Angpruch auf ein Abgangszeugnis. Dieses
soll enthalten: Die Eigenschaft, in welcher der
Arbeiter oder die Arbeiterin titig war.

4. Der Arbeitgeber, welcher einen Arbeiter
oder eine Arbeiterin neu einstellt, ist gehalten, die
Neueintretenden in der gleichen Eigenschaft zu
beschiiftigen, in der dieselben am Abgangsorte
tatlg waren. '

. Ueberstunden miissen, wenn immer mog-
]ich ‘vermieden und darf in Bedarfsfillen von
einer Person nicht mehr als eine pro Tag gemacht
werden. Dieselben werden mit 100 Prozent Zu-
schlag bezahlt. Ebenso Nacht- und Sonntagsarbeit.

6. Die Zahl der Lehrlinge darf in Zukunft
nicht mehr als 5 Prozent der beschéiftigten selb-
stindigen Firber ausmachen.

7. Gesetzliche und unfreiwillige Feiertage sol-
len voll bezahlt werden.

8. Bei Militdardienst, den mdenthchen Wieder-
holungskursen, Inspekhonstagen etc. wird der
halbe Lohn gewihrt. '

9. Fiir Unfalle, welche auf dem Weg zur Ar-
beit erfolgen, hat der Arbeitgeber, gleich wie fiir
andere Unfille, aufzukommen.
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10. Der erste Mai wird fiir alle Arbeiter und
Arbeiterinnen freigegeben.

11. Anstindige Behandlung der Arbeiter und
Arbeiterinnen wird den Vorgesetzten zur Pflicht
gemacht. Bussen oder Strafen diirfen nicht ver-
hiingt werden. :

12. Wegen Teilnahme an einer Lohnbewegung
und Zugehorigkeit zur Organisation darf niemand
entlassen werden.

13 Diese Vereinbarung tritt sofort nach Ver-
handlung mit den Arbeitgebern in Kraft und gilt
bis 1. Mirz 1915.

Wird nicht zwei Monate vor Ablauf der Ver-
tragsdauer von einem der kontrahierenden Teile
gekiindigt, so gilt die Vereinbarung fiir ein weite-
res Jahr.

Datum: Unterschrift:

Die Herren Firbereibesitzer in Basel liessen
die Eingabe unbeantwortet. Am Samstag den
17. Mai fand nun in Kleinhiiningen eine von 800
Firbereiarbeitern besuchte Versammlung der Sei-
denfirbereien Basels und Friedlingens statt, in
welcher hiervon Kenntnis gegeben wurde. Darauf
beschloss die Versammlung:

«1. Die Arbeitgeber werden dringend ersucht,
in der Lohntariffrage bis spitestens Dienstag
den 20 Mai 1913 den Unterzeichneten einen end-
giiltigen Bescheid dariiber zukommen zu lassen,
ob nach Ablauf des obengenannten Termins der
Lohntarif akzeptiert wird oder nicht.

2. Sollte wider Erwarten kein Entgegenkom-
men gezeigt werden, haben die Vertreter der bei-
den Verbinde (Schweizerischer und Deutscher
Textilarbeiterverband)  unbeschrankte Kompe-
tenz, gemeinsam alles zu tun, was im Interesse der
Durchfiihrung der Tarifbewegung als notwendig
erachtet wird. Tm Falle des Nichtentgegenkom-
mens lehnt die Arbeiterschaft jede Verantwor-
tung der darauf entstehenden Folgen entschieden-
stens ab.

3. Kommt bis zum 20. Mai eine Einigung nicht
zustande, . beschliesst die Versammlung, .mit dem
21. Mai 1913 die Arbeit nicht mehr aufzuneh-
men.»

Der Verband ziircherischer Seidenfirbereien
wiirdigte, im Gegensatz zu dem protzenhaften Be-
nehmen der Basler Unternehmer, die Arbeiter-
schaft wenigstens einer Antwort. Wir lassen sie
ebenfalls im Wortlaut folgen:

« Ordnungsgemiss bestdtige ich Thnen den
Eingang Threr Zuschrift vom 15. Mai 1913.

Die Mitglieder des Verbandes ziircherischer
Seidenfirbereien haben einstimmig beschlossen,
einen Tarifvertrag mit der Arbeiterschaft nicht
abzuschliessen. - )

Die Erfahrungen, die man mit dem Tarifver-
targ vom 21. Dezember 1904 gemacht hat, sind

derart, dass die Mitglieder des Verbandes ziirche-
rischer Seidenfirbereien ihre Ansicht in dieser
Frage zu iindern gedenken. : '

Jener Tarifvertrag ist am 1. Januar 1905 in
Kraft getreten und hitte allseitig bis am 81. De-
zember 1907 respektiert werden sollen. Trotz die-
ser vertraglichen Verpflichtung ist dann schon im
November 1907 der Streik beschlossen worden.

Damit hat die Arbeiterschaft dokumentiert,
dass sie sich um Vertrige nicht kiimmert, wenn
ihr dieselben nicht mehr passen. Unter diesen
Umstinden wird es jedermann begreifen, wenn die
Mitglieder' des Verbandes ziircherischer Seiden-
farbereien keine Vertrige, wie jener Vertrag vom
21. Dezember 1904 einer war, mehr abzuschliessen
entschlossen sind.

Hochachtend
1. A.:Dr. G. Hurlimann.»

Mit dieser ablehnenden Antwort konnten sich
die Seidenfirber selbstverstindlich nicht zufrie-
den geben. In Ziirich fand am 19. dieses Monats
eine stark besuchte Firberversammlung statt. Sie
stellte dabei fest:

«1. Der Tarif von 1905 wurde nicht durch
Streik gebrochen, weil er der Arbeiterschaft nicht
mehr passte; der Streik wurde vielmehr erklart,
weil Vertrauensleute der Arbeiterschaft gemass-
regelt wurden.

2. Die Versammelten lehnen jede Verantwor-
tung fiir die deplacierte Stellungnahme des Ver-
bandes ziircherischer Seidenfiirbereien zur Tarif-
frage- ab.

3. Die Arbeiter verlangen bis zum 21. Mai,
abends, definitive Antwort, ob die Arbeitgeber auf
["nterhandlungen eintreten wollen oder nicht.

4. Sollte wider Erwarten ein nochmaliger ab-
lehnender Bescheid erteilt werden, so erméchtigt
die Versammlung die Vertreter des Schweizeri-
schen Textilarbeiterverbandes, die gutscheinenden
Massnahmen zu treffen und erklirt, am 22. Mai
die Arbeit niederzulegen.» :

An einer Versammlung in Thalunl wird in
dhnlicher Weise Stellung genommen. Auch dort
ist nun der Streik beschlossen.

Die Bewegung wird in Basel vom Deutschen
und- Schweizerischen Textilarbeiter-Verbande ge-
meinsam geleitet.

Bekanntlich sind die Unternehmer in Deutsch-
land und in der Schweiz gut organisiert. Ander-
seits stehen auch den Arbeitern bedeutende Mittel
zur Verfiigung, so dass der Kampf voraussichtlich
cin recht zaher wird. Wir werden in der nichsten
Nummer der « Rundschau» iiber den weitern
Verlauf dieses interessanten Kampfes, der gleich-
zeitig ein generalisierter Berufsstreik und Soli-
daritétsstreik ist, mehr berichten. :
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Kampfe der Maler und Gipser von 1912 im
Lichte der neuen Tarifabschliisse von 1913.

« Unter keinen Umsténden bei Erneuerung der
Tarife an irgend einem Orte eine Verkiirzung der
Arbeitszeit.» So beschloss der Schweiz. Maler-
und Gipsermeisterverband im September 1911
an seiner Delegiertenversammlung in Zug, genau
am Tage vorher, als die értlichen Verhandlungen
iiber die Erneuerung der im Frithling 1912 ab-
laufenden Tarife beginnen sollten. Dieser Be-
schluss machte geordnete Verhandlungen von
vornherein unmdéglich; in Ziirich konnte fiber-
haupt nicht verhandelt werden, weil die Meister
Verhandlungen von dem vorherigen Verzicht auf
die Verkiirzung der Arbeitszeit abhingig machten.

So entwickelten sich, nach fast halbjahrigen,
vergeblichen Versuchen auf dem Verhandlungs-
wege die Tarife zu erneuern, die Kémpfe von
1912, von welchen besonders der Kampi der
Maler in Ziirich durch die beispielslose Heftig-
keit, mit welcher er sich abwickelte, auffiel.

Als ein Unikum, welches die Hartnickigkeit
der Kémpfe am besten illustriert, muss es wohl
bezeichnet werden, dass in Ziirich auch wihrend
der ganzen 19wochigen Dauer des Streikes nie
Verhandlungen herbeigefiihrt werden konnten
ebenso nicht in St. Gallen und Luzern. :

Unterm Zeichen der Verkiirzung der Arbeits-
zeit wurde gekampft.. Das. war-aber nur Vor-
wand fiir die Unternehmer. Geplant war von
ihnen ein die Organisation vernichtender Schlag,
jahrelang vorbereitet.

Als dann der Kampf in Ziirich und mit ihm
gleichzeitig die Kdémpfe der andern Orte abge-
brochen werden mussten, ohne die Tarife erneuert
zu haben, auch nicht an den Orten, wo es nicht

zum offenen Kampfe kam, da hat sich der Ver-

band der Unternehmer einen vollen Sieg aufs
Konto gebucht. Sowohl in unserm eigenen Ver-
‘band, als auch in andern Organisationen hat es
Leute gegeben, welche diese Auffassung geteilt
haben. Es ist die Auffassung derer, welche die
Sache nur unterm Gesichtswinkel des Augen-
blickes betrachteten: ;

Wie nun diese « Niederlage » fiir uns aussieht,
das zeigen die Tarifabschliisse nach Beendigung
der Kiampfe.

Nachholen wollen wir, dass bereits wihrend
der Kampfe 1912 in Basel ein neuer Vertrag fiir
die Maler zustande kam mit Verkiirzung der Ar-
beitszeit auf 9 Stunden, ebenso in Amriswil. Das
war schon ein Einbruch in den Beschluss des
Meisterverbandes, unter keinen Umstéinden die
Arbeitszeit zu verkiirzen. Der Bruch ihres Be-
schlusses wurde den Meistern dadurch erleichtert,
dass der Tarif in Basel durch Schiedsspruch des
staatlichen Einigungsamtes zustande kam.

Kurz nach der « Niederlage » kam in St. Gallen
fitr die Gipser ein neuer Tarifvertrag zustande, und
zwar wesentlich auf Betreiben der Meister. Dieser
Vertrag brachte allerdings keine Verkiirzung der
bestehenden neunstiindigen Arbeitszeit, immer-
hin wurde materiell ziemlich mehr erzielt, als
im Frihling 1912 die Meister zugestehen wollten.

Fast um die gleiche Zeit wie in St. Gallen
machte sich auch bei der Meisterschaft in Bern
das Bedtufnis zu Verhandlungen zwecks Kr-
neuerung des Ende Mirz 1918 abgelaufenen
Tarifes der Maler und Gipser geltend. Dieselben
zogen sich allerdings in die Lénge. Immerhin
kam schon im Februar, mehr als ein Monat vor
Beendigung des alten Tarifes, ein neuer Tarif
unter Mitwirkung des Einigungsamtes zustande.

Dieser Tarif brachte, bei Beibehaltung der
neunstiindigen Arbeitszeit an fiinf Tagen, eine
weitere Verkiirzung der Arbeitszeit um eine
Stunde am Samstag, wo am Nachmittag nur
noch zwei Stunden gearbeitet wird. Die wochent-
liche Arbeitszeit ist damit auf 52 Stunden redu-
ziert. Die Minimallohne stiegen fiir Gipser um
5 Cts., fiir Maler um 4 Cts. und fiir Hilfsarbeiter
um 3 Cts. pro Stunde. Ausserdem erhielten die
Leute, welche die neuen Minimalldhne schon be-
zogen, eine dreiprozentige Lohnerhdhung.

Auf Bern folgten am 1. April die Gipsr in
Ziirich, welche die gleiche, H2stiindige Arbeits-
zeit pro Woche abschlossen und Erhohungen des
Minimallohnes um 6 Cts. fiir Gipser und 4 Cts.
ftic Hilfsarbeiter erreichten.

Die dritten im Bunde waren die Gipser in
Basel, welche am 15. April ebenfalls zu einem
neuen Tarifabschluss gelangten, welcher an Stelle
der 91/ystiindigen die Einfithrung der neun-
stiindigen Arbeitszeit fiir 1914 festlegt. Der
Minimallohn steigt von 73 auf 76 Cts. in diesem
Jahr, auf 80 Cts. bei Einftihrung der neun
Stunden und dann im dritten Jahre auf 82 Cts.,,
zusammen also um 9 Cts. fiir Gipser, fiir die
Handlanger um 3 Cts. als Ausgleich fir Weg-
fall der halben Stunde téglich. ;

Restimiert, bedeuten die Tarifabschliisse in
Basel, Bern und Zirich, alle mit Verkiirzung
der Arbeitszeit, in Ziirich und Bern sogar unter
den Standort der neun Stunden, eine vollstén-
dige Abfuhr mit dem im vorigen Jahre von dem"
Meisterverbande  vorgeschobenen Widerstand
gegen die Arbeitszeitverkiirzung.

In Erwigung gezogen, dass dies ohne neue
Kémpfe in der Zeit beispiellos schlechter Kon-
junktur geschehen, kann wohl gesagt werden,
dass die Meister der. vertragschliessenden Sek-
tionen sich keine solchen «¢Siege>»> wiinschten,
wie sie ihre Kollegen im vergangenen Jalire
davon getragen haben.

Es unterliegt auch gar keinem Zweifel, dass
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ebenso andernorts, wo die Tarife vergangenes
Jahr nicht erneuert werden konnten, Tarife wieder
vereinbart werden, sobald die Konjunktur em
anderes Gresicht macht.

Denn auch die #rgsten Kampfhihne bei den
Meistern werden das Jahr 1912 nicht so schnell
zuriickwiinschen. Thre Taktik hat vollsténdig
Schiffbruch erlitten. Erstmals ist es ihnen nicht
gelungen, einen einheitlichen Ablauftermin fiir
alle Tarife zu erhalten, zweitens nicht gelungen,
Tarife aufzuzwingen, welche die Arbeiter nicht
wollen, drittens konnten sie die weitere Verkiir-
zung der Arbeitszeit nicht authalten, des weiteren
sind alle ihre Preistarife in die Briiche gegangen
und es hat an deren Stelle eine schamlose Schmutz-
konkurrenz wieder Platz gegriffen und zu guter
Letzt — die Organisation konnten sie nicht ver-
nichten. Gelitten hat die Organisation ja,abergewiss
nicht mehr als die der Meister und am wenigsten
direkt durch die Kdmpfe. Das zeigt unser Jahres-
bericht. Im Gefolge der Vorbereitungen der
Kémpfe stieg die Mitgliederzahl nach dem Marken-
umsatz im I. Quartal 1912 um 39 9/, gegeniiber
dem gleichen Quartal 1911, im II. Quartal, als
die Streiks und Sperren im vollen Gange waren,
sank sie 37 9/, unter den Stand vom II. Quartal
1911. Das war die Folge der massenhaften Ab-
reise der ledigen Kollegen ausser Verbandsgebiet
und die Verhinderung der Zureise. Im III. Quar-
tal, als die K&mpfe endeten, zeigte die Ver-
minderung nur noch 219/, im IV. Quartal nur
noch 20 9/, gegeniiber dem Vorjahr. Im Jahres-
durchschnitt waren es 13 ¢/, Verlust an Marken-
umsatz. Zweifellos wire ein ziemlicher Riick-

schlag auch eingetreten ohne jeden Kampf, denn

die Krise, welche im Herbst so scharf einsetzte,
hat die Arbeitsgelegenheit kolossal vermindert
und damit auch die Zahl der beschiftigten Ar-
beiter im Berufe, oder mit andern Worten, grosse
Arbeitslosigkeit erzeugt. Und Arbeitslosigkeit
'~ hemmt das Organisationsleben immer. Sobald
diese einigermassen weicht, werden, neben den
in diesem Jahre durch die Tarifabschlfisse ge-
zeitigten Erfolgen, die Mitgliederzahlen zeigen,
dass auch die schwersten Kdmpfe die Grund-
festen unserer Organisation, so wenig wie die
Werbekraft derselben, zu erschiittern vermochten.

B. St.
<2

Die wissenschaftliche Betriebsfithrung.
(Das Taylor-System.)

Das neueste und wirksamste Werkzeug der
Ausbeutung der Arbeiter, gegen das sich vor allem
dié Gewerkschafter der Vereinigten Staaten zu
wehren haben, das -aber ohne Zweifel nach und
nach auch in’ andern Landern zur Anwendung

kommen wird, ist die « w tseenschaﬂlwh(’ Betriebs-
flihrung », oder das Taylor-System, wie sie nach
ihrem hervorlaoendq‘rgn und rithrigsten Vertreter

kurzweg genannt wird. Mit der Wissenschaftlich-
keit ist es nicht weit her und sie wird auch na-
mentlich von den Arbeitern, die damit begliickt
werden sollen, stark in Zweifel gezogen. Die fran-
zosischen Gewerkschafter brandmarken ‘das Sy-
stem schlankweg als einen « Riickfall in die Bar-

barei », die Englinder sprechen despektierlich von
der « amerikanischen Antreiberei » (speeding up)

und die Deutschen haben das nicht gerade schone,
aber zutreffende Wort « Hetzvogtsystem » dafiir
geprigt. Es ist ein raffiniertes System von Men-
schenhetze, durch welches die Wissenschaft, soweit
sie als Statistik und Mathematik oder Materlal

kunde ins Spiel komnit, prostituiert wird und des-
sen erster und letzter Zweck — selbst nach dem
Gestindnis Taylors — « das Geldverdienen bler-
ben muss ». Die Zahl derer, die sich mit der
Wissenschaft der Ansbeutung, sei es in allgemei-
nen Abhandlungen, sei es in Spezialstudien be-
fassen, wird nachgerade Legion und die Literatur
dariiber schwillt ins uferlose. Vereine, die sich
ihre Forderung zur Aufgabe machen, werden ge-
griindet, an den Universititen wird dariiber do-
ziert und das Repriasentantenhaus der Vereinigten
Staaten hat — veranlasst durch die Opposition der
Arbeiter gegen das System in den Marinewerk-
stitten -— eine Kommission eingesetzt, um die
Vor- und Nachteile der Neuerung zu untersuchen.

Kiirzlich sind nun die « Grundsitze wissen-
schaftlicher Betriebsfiihrung » von F. W. Taylor
in deutscher Sprache bei Oldenbourg in Miinchen
und Berlin erschienen, ein Buch, das einen ziem-
lich klaren Ueberblick iiber diesen zweifelhaften
Kulturfortschritt gestattet.

Taylors System besteht im wesentlichen in
einem eingehenden Studium jeder einzelnen Ar-
beit, ]cdes Handgriffes, jeder, auch der kleinsten
Bewegung des Arbeiters, in der Aufstellung von
Normalien fiir Methoden und Werkzeuge, bei
deren Anwendung der Verlust an Zeit und Kraft
am geringsten ist und in der Erziehung der Ar-
beiter zur Anwendung der neuen Methoden. Die
Grundlage des Systems bilden die sogtnannten
« Zeulstudien », das heisst, die Beobachtung eines
angestrengt arbeitenden Mannes, der fiir die be-
treffende Arbeit besonders qualifiziert ist und den
man durch die Aussicht auf hohen Lohn zu den
dussersten Anstrengungen spornt. Hinter ihm
steht mit der Stoppuhr in der Hand, die die De-
zimalen von Sekunden zeigt, der Aufpasser, der
alle Pausen der Arbeit, die kleinsten Bewegungen
und Handgriffe zeitlich misst und registriert und
auf diese Art die hochste Tagesleistung eines erst-
klassigen Arbeiters ermittelt, die nun als « Pen-
sum » allen Arbeitern schriftlich aufgegeben wird.



	Lohnbewegungen und wirtschaftliche Kämpfe in der Schweiz

